Beschlussempfehlung (LAD-Konferenz am 29.10.2003)

Der Vorsitzende hält schließlich fest als Ergebnis: Tagesordnungspunkt der Landes​hauptmännerkonferenz. Die Landesamtsdirektorenkonferenz legt dazu vor folgende

Beschlussempfehlung
Die Landeshauptmännerkonferenz nimmt den Zwischenbericht der Länderarbeits​gruppe e-Government zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Arbeitsgruppe, ihre Arbeiten zügig fortzusetzen. Basissysteme und Infrastruktur sollen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden einvernehmlich sowie unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Beteiligter entwickelt werden.

Die Landeshauptmännerkonferenz nominiert für die e-Government-Plattform als gemeinsame Ländervertreter 

den Vorsitzenden der Landeshauptmänner​konferenz, 

den Landeshauptmann jenes Landes, das im abgelaufenen Halbjahr den Vorsitz in der Landeshauptmännerkonferenz geführt hat, 

den Landeshaupt​mann jenes Landes, das im kommenden Halbjahr den Vorsitz in der Landes​hauptmännerkonferenz führen wird, 

sowie als Experten Herrn Dr. Wilfried CONNERT, Tirol.

Die Landeshauptmännerkonferenz nimmt den Zwischenbericht zum Thema „Adressregister“ zur Kenntnis. Die Landeshauptmännerkonferenz spricht sich für die rasche Schaffung einer Regelung für ein Adressregister aus und beauftragt die Unterarbeitsgruppe „Adressen“ der Länderarbeitsgruppe e-Government, die noch offenen Fragen rasch zu klären.

Die Landesamtsdirektorenkonferenz hält aus diesem Anlass fest, dass eine Nominierung von Landeshauptmännern in Gremien wegen der damit verbundenen großen zeitlichen Belastung nur in besonders ausgewählten Fällen erfolgen soll.
